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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.08.2025

1. (1)Vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen oder Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten

Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 51 gehören und die am 1. Juli 2004 Träger einer Konzession gemäß § 57

sind, haben der Behörde bis spätestens 1. Jänner 2006 ein Unternehmen zu benennen, auf das die Konzession

bei Erfüllung der Konzessionsvoraussetzungen zu übertragen ist. Bei Erfüllung der Konzessionsvoraussetzungen

hat das benannte Unternehmen einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Konzession in dem am 21. Juni 2004

bestehenden Umfang. Die Benennung des bisherigen Konzessionsträgers ist zulässig, wenn die gesetzlich

vorgesehenen Konzessionsvoraussetzungen erfüllt werden. Die Konzessionserteilung hat in Anwendung des § 54

bis 57 zu erfolgen. Erstreckt sich das Verteilernetz über zwei oder mehrere Länder, haben die beteiligten Länder

gemäß Art. 15 Abs. 7 B-VG vorzugehen.

2. (2)Abs. 1 findet keine Anwendung auf vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen oder Unternehmen, die zu

einem vertikal integrierten Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 51 gehören, wenn die Anzahl der bestehenden

Zählpunkte 100 000 nicht übersteigt.

3. (3)Kommt ein vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen seiner Verpflichtung zur Benennung eines geeigneten

Konzessionsträgers gemäß Abs. 1 nicht nach, hat die Behörde gegen den bisherigen Konzessionsträger ein

Konzessionsentziehungsverfahren gemäß § 65 einzuleiten und darüber der zuständigen Bundesministerin oder

dem zuständigen Bundesminister zu berichten. Zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebes kann auch ein anderes

Elektrizitätsunternehmen in das Netz des bisherigen Konzessionsträgers eingewiesen werden.

4. (4)Unbeschadet der in § 77 Abs. 1 enthaltenen Regelung müssen Verteilernetzbetreiber, an deren Verteilernetz

mehr als 100 000 Kunden angeschlossen sind, bereits ab Inkrafttreten dieses Gesetzes hinsichtlich ihrer

Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen eines vertikal

integrierten Unternehmens sein, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen. Die zur Sicherung dieser

Unabhängigkeit erforderlichen Maßnahmen gemäß § 55 müssen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes getroffen sein.

5. (5)Der Regelzonenführer oder die Regelzonenführerin hat nach § 42a Abs. 1 eine Kapitalgesellschaft zu benennen,

die die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators oder einer Bilanzgruppenkoordinatorin ab dem In-Kraft-Treten

dieses Gesetzes ausüben soll. Ist zu diesem Zeitpunkt die Frist von sechs Monaten für die Erlassung eines

Feststellungsbescheides nach § 42a Abs. 1 noch nicht abgelaufen, so darf der benannte

Bilanzgruppenkoordinator oder die benannte Bilanzgruppenkoordinatorin die Tätigkeit vorläufig ausüben. Erfolgt

keine Anzeige nach § 42a Abs. 1 oder hat die Behörde einen Feststellungsbescheid nach § 42a Abs. 1 erlassen, so

darf der bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes konzessionierte Bilanzgruppenkoordinator oder die bei In-Kraft-

Treten dieses Gesetzes konzessionierte Bilanzgruppenkoordinatorin die Tätigkeit vorläufig weiter ausüben.

In Kraft seit 14.12.2021 bis 31.12.9999

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/54
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/65
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/77
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/55
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/42a
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/42a
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/42a
https://www.jusline.at/gesetz/welwg_2005/paragraf/42a


 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 78 WElWG 2005
	WElWG 2005 - Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005


